
Grundsatz des demokratischen Zentralismus.- Aufbau und Struktur un
serer Gerichte, ihre Besetzung mit gewählten, in ihrer Rechtsprechung 
unabhängigen Richtern, Schöffen und Mitgliedern gesellschaftlicher Ge
richte, die Verbindung zwischen unteren und übergeordneten Gerichten 
ermöglichen die maximale Beteiligung gewählter Vertreter des Volkes an 
der Ausübung der Rechtsprechung. Die Beziehungen der "Gerichte zu den 
anderen staatlichen Organen, zü den Werktätigen wie zu deren gesell
schaftlichen Organisationen und alle den demokratischen Zentralismus in 
der Gerichtsorganisation verwirklichenden Einrichtungen bilden Teilvor
aussetzungen dafür, daß die,,Geri^ zielstrebigen Füh-
rung der Werktätigen bei der Bekämpfung von Straftaten und anderen 
Re^tsverletzungQn und damit zugleich zur Überwindung von Hemmnis
sen des sozialistischen Auf Baus Beitragen. ~ ~ — — —
Die gesetzliche Zuständigkeitsregelung schafft die Vorbedingungen dafür, 
daß ein Bestimmtes^GerFcHF f'ecEtsrnahig' zur Verhandlung und Entschei
dung in einer Strafsache verpflichtet ist. Der demokratische Zentralismus, 
auf dessen Grundlage die Souveränität des werktätigen Volkes verwirk
licht wird (Art. 47 Abs. 2), ist gestaltender Grundsatz auch der gesetzlichen 
Zuständigkeitsregelung. Das Gesetz unterscheidet zwischen jgchlicher, all
gemeiner und örtlicher Zuständigkeit.

2.2.1. Die sachliche Zuständigkeit
Durch die gesetzliche Regelung der sachlichen Zuständigkeit werden Straf
sachen unter dem Gesichtspunkt ihrer unterschiedlichen ^.Schwere, Schwie
rigkeitsgrade und Tragweite auf die verschiedenen Gattungen von erst
instanzlichen Gerichten (Oberstes Gericht, Bezirksgericht, Kreisgericht, 
gesellschaftliche Gerichte, Militärobergericht, Militärgericht) verteilt. Von 
der Verteilung auf die erstinstanzlichen staatlichen Gerichte ist amch ab
hängig, welche Gerichte für die Verhandlung und Entscheidung der je
weiligen Strafsachen im Rechtsmittelverfahren zuständig sind. Unabhän-j 
gig von der Zuständigkeit der Gerichte im Instanzenweg wird die sach-^ 
liehe Zuständigkeit des Obersten Gerichts, der Bezirksgerichte und der 
Militärobergerichte für die Verhandlung und Entscheidung über Kassa
tionsanträge fest^elegt.
Als ferstinstanzliche Gerichte (verhandeln und entscheiden im Strafverfah
ren cfie Kreisgerichte, die Bezir^gerichte, das Oberste Gericht, die Mili- 
tärgericht^^Te^Iilitärobergerichte. Ihre sachliche Zuständigkeit ergibt 
sich im einzelnen aus den oben genannten Gesetzen.
Als tzweitinstanzliche Gerichte ? verhandeln und entscheiden im Strafver
fahren
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— die Bezirksgerichte über die Rechtsmittel des Protestes, der Berufung 
und der Beschwerde gegen die Entscheidungen der Kreisgerichte;

— die Militärobergerichte über die Rechtsmittel des Protestes, der Be
rufung und Beschwerde gegen die Entscheidungen der Militärgerichte;

— das Oberste Gericht über die Rechtsmittel des Protestes, der Berufung
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2 Siehe Ilse Mutzbauer, Die Dialektik von sozialistischer Produktionsweise und 
demokratischem Zentralismus, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 2,1969, 
S. 147 ff.
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